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Info und  P rob lem atik 
 
N utzer, die bei der Anm eldung auf Facebook angegeben haben, dass sie jünger als 18 Jahre sind, 
können Facebook im  Grunde gleicherm aßen nutzen w ie volljährige N utzer, allerdings gibt es einige 
U nterschiede bei den Privatsphäre-Einstellungen, da es hier bei M inderjährigen spezielle 
Sicherheitsvorkehrungen gibt. In diesem  M odul sind die w ichtigsten dieser U nterschiede dargestellt, 
um  einen Ü berblick über die Sicherheitsm aßnahm en, die Facebook insgesam t für m inderjährige 
N utzer bietet, zu geben. Es m uss aber auch darauf hingew iesen w erden, dass m an bei der 
Anm eldung auf Facebook natürlich auch ein falsches Geburtsdatum  angeben kann. Angenom m en ein 
M inderjähriger gibt sich bei der Facebook-Anm eldung als 18 oder älter aus, gelten für ihn natürlich 
nicht die hier beschriebenen Sicherheitseinstellungen für N utzer unter 18 Jahren, sondern die 
Einstellungen für N utzer ab 18 Jahren. Im  Folgenden sind die Screenshots, die eine Besonderheit für 
m inderjährige Facebook-N utzer zeigen, m it einem  blauen Rahm en gekennzeichnet. 
 
Ein w ichtiger U nterschied besteht schon in der Bezeichnung der verschiedenen „Publikum sgruppen“. 
D ies sind die Personenkreise, denen der N utzer Statusm eldungen, Fotos und persönliche 
Inform ationen zugänglich m achen kann. Für erw achsene N utzer gibt es dabei m eist die Ausw ahl 
zw ischen „Ö ffentlich“, „Freunde von Freunden“, „Freunde“ und „Benutzerdefiniert“ (spezifischere 
Personenausw ahl). W ählt m an die Einstellung „Ö ffentlich“, bedeutet das, dass die jew eiligen 
Inform ationen, allen auf Facebook angem eldeten N utzern zugänglich sind. 
Bei m inderjährigen N utzern ist der Begriff „Ö ffentlich“ auch zu finden. M it dieser Einstellung ist jedoch 
nicht dasselbe gem eint w ie bei Erw achsenen. D ie auf „Ö ffentlich“ gestellten Inform ationen w erden 
nur Freunden von Freunden zugänglich gem acht.  
 
Es ist auch direkt bei Facebook selbst m öglich und em pfehlensw ert, sich genau über die 
Sicherheitsm aßnahm en für N utzer unter 18 Jahren zu inform ieren, indem  m an den Facebook-
H ilfebereich aufsucht. N eben dem  direkten Ausw ählen des Facebook-H ilfebereichs ist dies auf dem  
Facebook-Profil eines m inderjährigen N utzers aber auch über folgenden W eg m öglich: 
 
Rechts oben auf das Zahnrad-Sym bol  klicken � Privatsphäre-Einstellungen � bei „D a du unter 18 
Jahre alt bist, ergreifen w ir zusätzliche Maßnahm en, um  deine Inform ationen zu schützen“ auf 
„Erfahre m ehr“ klicken.  

 
 
 
 
 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 13.03.2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klicksafe - Tipp: 
Als Kind und/oder Jugendlicher sollte m an bei der Anm eldung bei Facebook auf jeden Fall 
davon absehen, sich als Erw achsener auszugeben. Man hat hierdurch keine w irklichen 
N achteile bei der N utzung von Facebook. Im  G egenteil: D ie Einstellungen sind von Vorteil, da 
sie eine höhere Privatsphäre-Sicherheit bieten. 
Eltern von Kindern und/oder Jugendlichen sollten, w enn sie die Facebook-N utzung ihrer Kinder 
m öglichst sicher gestalten m öchten, sichergehen, dass diese sich auch w irklich als 
Minderjährige anm elden.  
W eiterhin ist es sow ohl für junge Facebook-N utzer als auch deren Eltern em pfehlensw ert, 
zunächst direkt auf Facebook selbst nachzulesen, w elche Sicherheitsm aßnahm en es für 
Minderjährige gibt. 
 



 

5555    
 

Facebook für M inderjährige - Stand: M ärz 2013 
 
 

 

U nterschiede bei der Sichtbarkeit der P rofilinform ationen 
 
H ier können die Profilinform ationen bearbeitet w erden: 

    
Links oben auf der Startseite auf    Profil bearbeiten klicken. 

 
 
 
 
 
 
 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

    
Privatsphäre-O ptionen bei volljährigen N utzern am  Beispiel „Kontakt“: 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

    
 
Privatsphäre-O ptionen bei m inderjährigen N utzern am  Beispiel „Kontakt“: 

    
    
    
    
    
    
    
    
    

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

    
    
Für volljährige N utzer ist es m öglich, ihre Profilangaben w ie E-M ail-Adresse, die N utzernam en für 
Instant M essenger, Telefonnum m ern, die Anschrift, den Beziehungsstatus, Fam ilienm itglieder und 
vieles m ehr „öffentlich“ auf dem  eigenen Profil sichtbar zu m achen. D as heißt, alle auf Facebook 
angem eldeten N utzer können diese Inform ationen einsehen. D es W eiteren können die 
Personenkreise „Freunde“, „N ur ich“, „Benutzerdefiniert“ (dort könnte m an z. B. auch „Freunde von 
Freunden“ ausw ählen) oder bestim m te Listen (im  Beispielbild „Enge Freunde“ usw .) eingestellt 
w erden.  
Auch für m inderjährige N utzer ist es für diese Inform ationen – m it Ausnahm e von E-M ail-Adressen 
und Telefonnum m ern – m öglich, die Einstellung „Ö ffentlich“ zu w ählen. In diesem  Fall ist dam it aber 
nicht der Personenkreis aller bei Facebook angem eldeten N utzer gem eint, sondern der 
Personenradius entspricht der Gruppe „Freunde von Freunden“.  
 
 
 

„Ö ffentlich“ entspricht „Ö ffentlich“ entspricht „Ö ffentlich“ entspricht „Ö ffentlich“ entspricht 
hier allen auf Facebook hier allen auf Facebook hier allen auf Facebook hier allen auf Facebook 
registrierten N utzernregistrierten N utzernregistrierten N utzernregistrierten N utzern    

„Ö ffentlich“ entspricht „Ö ffentlich“ entspricht „Ö ffentlich“ entspricht „Ö ffentlich“ entspricht 
hier der G ruppe hier der G ruppe hier der G ruppe hier der G ruppe 

„Freunde von Freunden“„Freunde von Freunden“„Freunde von Freunden“„Freunde von Freunden“    
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Bei E-M ail-Adressen und Telefonnum m ern ist der größte Personenkreis, den m an ausw ählen kann, als 
„Freunde von Freunden“ bezeichnet. D ieser U nterschied w ird dann bedeutend, w enn der bisher 
m inderjährige N utzer volljährig w ird (siehe letzter Abschnitt, S. 15).  
D er Personenkreis „Freunde ohne Bekannte“ w ird für M inderjährige N utzer nicht zur Vorausw ahl 
angeboten, kann aber natürlich unter „Benutzerdefiniert“ auch eingestellt w erden. 
Bei m inderjährigen Facebook-N utzern ist die Einstellung „Freunde“ die Facebook-Voreinstellung. 
 
 
 
klicksafe - Tipp: 
Es ist gut, dass m inderjährigen Facebook-N utzern nicht die Möglichkeit geboten w ird, E-Mail-
Adresse und Telefonnum m ern jedem  zugänglich zu m achen.  
G enerell sollte m an m it diesen D aten sehr vorsichtig sein und gut überlegen, ob m an sie 
überhaupt auf seiner Profilseite angeben sollte. W enn ein Facebook-N utzer dies unbedingt 
m öchte, sollte m an diese D aten nur einem  eingeschränkten Publikum  (z. B. bestim m ten 
Personen oder Listen) zugänglich m achen. 
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U nterschiede beim  P osten von Statusm eldungen 
 
H ier können Statusm eldungen gepostet w erden: 

    
Startseite � Status  
 
Posten einer Statusm eldung bei volljährigen N utzern: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 
Statusm eldungen, die m an veröffentlicht bzw . „postet“, kann m an, w enn m an m öchte, für absolut alle 
Facebook-N utzer zugänglich m achen (Einstellung „Ö ffentlich“).  
 
 
Posten einer Statusm eldung bei m inderjährigen N utzern: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 

Bei M inderjährigen fällt hier der Punkt „Ö ffentlich“ w eg. D as bedeutet, dass Facebook-N utzer, die 
jünger als 18 Jahre sind, ihre veröffentlichten Statusm eldungen nie für alle Facebook-N utzer freigeben 
können. D ie größte Gruppe, der m an seine Statusm eldungen zugänglich m achen kann, ist „Freunde 
von Freunden“. D ie Größe dieser Gruppe ist schw er überschaubar. 
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U nterschiede in den P rivatsphäre-V erknüpfungen 
 
Ende 2012 hat Facebook die Privatsphäre-Verknüpfungen eingeführt. D urch einen Klick auf das 
Schloss-Sym bol  am  rechten oberen Bildrand, bekom m en N utzer die M öglichkeit, einige ihrer 
aktuellen Privatsphäre-Einstellungen anzusehen und gegebenenfalls anzupassen. Auch hier gibt es 
U nterschiede zw ischen m inderjährigen und volljährigen Facebook-N utzern. 
 
Einstellungsm öglichkeiten bei den Privatsphäre-Verknüpfungen bei volljährigen N utzern: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 

Einstellungsm öglichkeiten bei den Privatsphäre-Verknüpfungen bei m inderjährigen N utzern: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 

U nter dem  ersten Punkt „W er kann m eine Inhalte sehen?“ haben sow ohl volljährige als auch 
m inderjährige N utzer die M öglichkeit, die Privatsphäre-Einstellung für ihren nächsten Beitrag zu 
ändern. D ie hier angezeigte Einstellung entspricht der Einstellung direkt beim  Posten (siehe Abschnitt 
„U nterschiede beim  Posten von Statusm eldungen“) und der im  ausführlichen Privatsphäre-
Einstellungen Bereich. W ird sie an einer dieser drei Stellen verändert, so verändert sie sich auch an 
den anderen beiden. 
Ein grundlegender U nterschied zw ischen m inderjährigen und volljährigen Facebook-N utzern ist bei 
dem  zw eiten Punkt „W er kann m ich kontaktieren?“ zu finden. Volljährige Facebook-N utzer können 
generell von allen N achrichten em pfangen. An dieser Stelle können Sie jedoch festlegen, auf w elche 
Art die N achrichten in ihrem  Postfach gefiltert w erden sollen. Es kann zw ischen dem  em pfohlenen 
„Grundlegenden Filtern“ und dem  „Strengen Filtern“ unterschieden w erden. 
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M inderjährige N utzer hingegen können nicht von allen N utzern N achrichten erhalten. Sie können an 
dieser Stelle zw ischen den Einstellungen „Alle“, „Freunde von Freunden“ und „Freunde“ w ählen. Bei 
der Ausw ahl von „Alle“, m eint dies die Freunde der Freunde zusätzlich der Personen, m it denen ein 
m inderjähriger N utzer noch nicht auf Facebook befreundet ist, die aber die angegebene 
Telefonnum m er oder E-M ail-Adresse besitzen. Facebook w eist darauf hin, dass zu diesem  
Personenkreis unter U m ständen auch frem de Erw achsene zählen können. W er dies nicht m öchte, 
sollte den Personenkreis „Freunde von Freunden“ oder „Freunde“ ausw ählen. 
D er letze Punkt „W ie verhindere ich, dass m ich jem and belästigt?“ bezieht sich auf die Blockieren-
Funktion und ist sow ohl für m inderjährige als auch für volljährige N utzer gleich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klicksafe - Tipp: 
D ass Statusm eldungen, die Minderjährige auf Facebook veröffentlichen, nie für alle anderen 
N utzer des Sozialen N etzw erkes zu sehen sind, ist positiv zu bew erten. 
Auch Facebook-N utzer unter 18 Jahren sollten aber bereits bei jedem  Beitrag, den sie auf ihrer 
Pinnw and hinterlassen, gut überlegen, w er diesen w irklich sehen sollte. Manche Beiträge sind 
m öglicherw eise für eine größere G ruppe, w ie „Freunde von Freunden“, unbedenklich. Andere 
w iederum  sollten w ahrscheinlich am  besten nur für „Freunde“ freigegeben w erden oder sogar 
nur für bestim m te Personen. 

klicksafe - Tipp: 
Vor jedem  Post die Publikum sausw ahl überprüfen! Es gibt keine Standardeinstellung m ehr.  
Für jeden neuen Post w ird die Einstellung von dem  jew eils vorherigen übernom m en.  
Egal an w elcher der drei Stellen die Publikum sausw ahl verändert w ird, w ird diese Einstellungen 
an den anderen beiden Stellen m it übernom m en. 
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U nterschiede in den P rivatsphäre-Einstellungen 
 

D ie ausführlichen Privatsphäre-Einstellungen befinden sich hier: 
 
Rechts oben auf das Zahnrad-Sym bol  klicken � Privatsphäre-Einstellungen ausw ählen 
oder in den Privatsphäre Verknüpfungen � auf W eitere Einstellungen anzeigen klicken 
 
Einstellungsm öglichkeiten bei den Privatsphäre-Einstellungen bei volljährigen N utzern: 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 
 
Einstellungsm öglichkeiten bei den Privatsphäre-Einstellungen bei m inderjährigen N utzern: 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 
U nter dem  ersten Punkt „W er kann m eine Inhalte sehen?“ haben sow ohl volljährige als auch 
m inderjährige N utzer die M öglichkeit, die Privatsphäre-Einstellung für ihren nächsten Beitrag zu 
ändern. D ie hier angezeigte Einstellung entspricht der Einstellung direkt beim  Posten (siehe Abschnitt 
„U nterschiede beim  Posten von Statusm eldungen“) und der in den Privatsphäre-Verknüpfungen. W ird 
sie an einer dieser drei Stellen verändert, so verändert sie sich auch an den anderen beiden. 
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M inderjährige N utzer haben bei den Privatsphäre-Einstellungen, im  Gegensatz zu volljährigen N utzern, 
die M öglichkeit auch hier noch einm al einzustellen, von w em  sie N achrichten erhalten können. D iese 
Einstellung entspricht der, in den Privatsphäre-Verknüpfungen (siehe Abschnitt „U nterschiede in den 
Privatsphäre-Verknüpfungen“). Volljährige N utzer können nur in den Privatsphäre-Verknüpfungen die 
Filterung Ihrer N achrichten einstellen. 
 
Auch die Einstellung „W er kann nach m ir suchen?“ � „W er kann dich anhand der von dir 
angegebenen E-Mail-Adresse oder Telefonnum m er finden?“ entspricht der Einstellung in den 
Privatsphäre-Verknüpfungen (siehe Abschnitt „U nterschiede in den Privatsphäre-Verknüpfungen“). 
 
U nter „W er kann nach m ir suchen?“ � „Möchtest du, dass andere Suchm aschinen einen Link zu 
deiner Chronik erhalten?“ kann die Auffindbarkeit durch Suchm aschinen eingestellt w erden. D iese ist 
für volljährige N utzer standardm äßig aktiviert. W er nicht m öchte, dass die eigene Chronik als 
Suchergebnis erscheint, sollte die Einstellung deaktivieren. M inderjährige N utzer können generell über 
Suchm aschinen nicht gefunden w erden, es ist jedoch standardm äßig eingestellt, dass diese Funktion  
m it Erreichen der Volljährigkeit aktiviert w ird. 
 

 
(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klicksafe - Tipp: 
Zw ar ist es positiv, dass das Profil m inderjähriger Facebook-N utzer nicht über Suchm aschinen 
w ie z. B. „G oogle“ gefunden w erden kann, jedoch sollte m an sich bereits als jüngerer N utzer 
bew usst darüber sein, dass dies nicht m ehr der Fall ist, sobald m an 18 ist.  
W er auf N um m er sicher gehen w ill und nicht m öchte, dass sich die Einstellung ab dem  18. 
G eburtstag ändert, sollte das H äkchen neben „Aktivieren, w enn ich 18 w erde“ entfernen. 
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U nterschiede bei den Einstellungen zu  Chronik und  M arkierungen 
 
H ier können die Einstellungen zu Chronik und M arkierungen bearbeitet w erden: 

    
Rechts oben auf das Zahnrad-Sym bol  klicken � Kontoeinstellungen � Chronik und Markierungen 
 
Einstellung zu Chronik und M arkierungen bei volljährigen N utzern: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 

 

Einstellung zu Chronik und M arkierungen bei m inderjährigen N utzern: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 
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Bei den Einstellungen unter „W er kann D inge in m einer Chronik sehen?“ haben volljährige N utzer die 
O ption zw ischen folgenden Publikum sgruppen: 
 

o Alle 
o Freunde von Freunden 
o Freunde 
o Freunde ohne Bekannte 
o N ur ich 
o Benutzerdefiniert 
 

Bei m inderjährigen N utzern fehlen an dieser Stelle die O ptionen „Alle“ und „Freunde ohne Bekannte“. 
D adurch sind die „Freunde von Freunden“ der größte Personenkreis, der Einsicht in die Chronik eines 
m inderjährigen N utzers hat. D as Fehlen der „Freunde ohne Bekannte“ hat keinen 
sicherheitsbedingten Grund, diese Gruppe kann, falls erw ünscht, auch über „Benutzerdefiniert“ 
ausgew ählt w erden. 
D ie Ü berprüfungsfunktion von M arkierungen in eigenen Beiträgen ist bei m inderjährigen Facebook-
N utzern standardm äßig aktiviert. 
 
W ie funktioniert das M arkieren für M inderjährige? 
 
Volljährige Facebook-N utzer können von allen M itgliedern in einem  Beitrag m arkiert w erden, 
M inderjährige dagegen nur von „Freunden von Freunden“.  
 
Für das H inzufügen von M arkierungen zu eigenen Beiträgen gilt, dass dies dem  gesam ten 
Personenkreis, der den entsprechenden Beitrag sehen kann, m öglich ist. Bei volljährigen Facebook-
N utzern entspricht das je nach Einstellung m axim al allen N utzern, bei M inderjährigen m axim al den 
„Freunden von Freunden“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

klicksafe - Tipp: 
Minderjährige w erden hier geschützt, indem  Beiträge, in denen sie m arkiert w urden oder die an 
ihrer Chronik gepostet w urden, nicht öffentlich sichtbar sind.  
D ennoch sollten sow ohl m inderjährige als auch ältere N utzer in Betracht ziehen, die Einstellung 
„Freunde von Freunden“ w eiter einzuschränken (z. B. in „Freunde“), da bei dieser Einstellung 
im m er noch viele Facebook-N utzer, die m an selbst gar nicht kennt, die Beiträge, in denen m an 
m arkiert w urde, sehen können. 
 



 

14141414    
 

Facebook für M inderjährige - Stand: M ärz 2013 
 
 

 

U nterschiede beim  Erstellen von V eranstaltungen 
 
H ier können Veranstaltungen erstellt w erden: 

 
Startseite � In der linken Spalte Veranstaltungen ausw ählen � Veranstaltung erstellen 
 

Erstellen einer Veranstaltung bei volljährigen N utzern: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 
 

Erstellen einer Veranstaltung bei m inderjährigen N utzern: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(Q uelle: w w w .facebook.com ; Stand 06.03.2013) 

 
Volljährige Facebook-N utzer haben bei der Privatsphäre-Einstellung von Veranstaltungen die O ption 
zw ischen „Ö ffentlich“, „Freunde von G ästen“ und „N ur für eingeladene G äste“ zu w ählen. 
M inderjährige dagegen können die zu erstellende Veranstaltung höchstens für „Freunde von 
Freunden“ freigeben. 
 
 
 

 
 
 

 

klicksafe - Tipp: 
D a es in der Vergangenheit m ehrfach Problem e m it unabsichtlich öffentlich geschalteten 
Veranstaltungen gab, ist es sehr positiv zu bew erten, dass Minderjährigen diese Möglichkeit 
nicht m ehr gegeben w ird. Trotzdem  sollte bei jeder Veranstaltung die Privatsphäre-Einstellung 
gut überdacht, und im  Zw eifelsfall auf „N ur für eingeladene G äste“ gestellt w erden. 
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W as passiert, w enn M inderjährige volljährig w erden? 
 
W enn ein m inderjähriger N utzer 18 w ird, erhält dieser von Facebook eine M itteilung darüber, dass 
ihm  ab jetzt andere Privatsphäre-Einstellungen und "Teilen“-Funktionen zu Verfügung stehen. Konkret 
heißt das, dass sich der Personenkreis, dem  ein Facebook-N utzer seine Inform ationen und Fotos 
präsentieren kann, auf die gesam te Facebook-Gem einde erw eitert. Folgendes ändert sich: 
 

• D er Begriff „Ö ffentlich“ bei den Profilinform ationen ist jetzt w örtlich zu nehm en und 
beschränkt sich nicht m ehr nur auf die Freunde der Freunde!  

• D er N utzer kann ab jetzt von allen Facebook-M itglieder N achrichten erhalten 
• Beiträge können öffentlich gepostet und Veranstaltungen öffentlich geschaltet w erden 
• Sow eit m an als M inderjähriger diese Einstellung vorher nicht deaktiviert hat, kann die Chronik 

jetzt über Suchm aschinen gefunden w erden 
• Jeder kann den Facebook-N utzer in seinen Beiträgen m arkieren 

 
D eshalb ist es w ichtig, dass m inderjährige Facebook-N utzer ihre Privatsphäre-Einstellungen bei Eintritt 
der Volljährigkeit anpassen. H atte m an bisher als unter 18 Jähriger die Einstellung „Ö ffentlich“ gew ählt, 
sind diese Inform ationen ab jetzt für alle Facebook-N utzer sichtbar und nicht nur für die Freunde der 
Freunde! 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

klicksafe - Tipp: 
Sobald ein m inderjähriger Facebook-N utzer die Volljährigkeit erreicht hat, können dessen 
Inform ationen einem  größeren Personenkreis als vorher sichtbar gem acht w erden. Ü ber die 
U m stellung zu einem  „Erw achsenenprofil“ w ird m an von Facebook inform iert. 
Man sollte auf jeden Fall seine Privatsphäre-Einstellungen und Profildatensichtbarkeit noch 
einm al durchgehen, um  sicherzustellen, dass eigene Fotos und Inform ationen w irklich nur den 
Personen zugänglich sind, die m an zuvor ausgew ählt hatte. Am  besten ein paar Tage vor dem  
G eburtstag die Einstellungen „sicherer“ m achen, dam it keine Sicherheitslücken entstehen 
können. 
W ichtig:W ichtig:W ichtig:W ichtig: „Ö ffentlich“ ist jetzt w örtlich zu nehm en! 
 

Mehr auf w w w .klicksafe.de: 
 
W ie gut kennen Sie sich m it Facebook aus?  
Jetzt das neue Q uiz auf w w w .klicksafe.de/quizw w w .klicksafe.de/quizw w w .klicksafe.de/quizw w w .klicksafe.de/quiz  
ausprobieren!  
 
W eitere Leitfäden, Erklärfilm e und Infos rund um  
Facebook sind unter w w w .klicksafe.de/facebookw w w .klicksafe.de/facebookw w w .klicksafe.de/facebookw w w .klicksafe.de/facebook  
zusam m engestellt.  
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